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VERORDNUNG 

 über die Abschaltung der Stromversorgung in Niederösterreich 

(aktive Flächenabschaltung) 

 

 

Die Landeshauptfrau von Niederösterreich hat am 25.09.2023, 09:00 Uhr aufgrund des 

§ 21 Abs. 2 bis Abs. 5 des Energielenkungsgesetzes 2012, BGBl. I Nr. 41/2013 in der 

Fassung BGBl. I Nr. 68/2022, verordnet: 

 

Verordnung der Landeshauptfrau von Niederösterreich über 

Lenkungsmaßnahmen zur Sicherung der Elektrizitätsversorgung (NÖ 

Elektrizitäts-Lenkungsmaßnahmen-Verordnung) 

 

§ 1  

Abschaltungen 

(1) Verteilernetzbetreiber mit aufrechten elektrizitätswirtschaftlichen Konzessionen 

nach dem NÖ Elektrizitätswesengesetz 2005, LGBl. 7800 in der Fassung LGBl. 

Nr. 34/2022, haben Vorsorge zu treffen und die erforderlichen Maßnahmen zu setzen, 

dass zu jedem Zeitpunkt das mit Verordnung der Bundesministerin für Klimaschutz, 

Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie über Lenkungsmaßnahmen zur 

Sicherung der Elektrizitätsversorgung (Elektrizitäts-Lenkungsmaßnahmen-

Verordnung), BGBl. II Nr. XX/XXXX, für das Bundesland Niederösterreich 

vorgeschriebene Landesverbrauchskontingent eingehalten wird. 

(2) Dies hat durch wechselnde Abschaltungen zu den im jeweiligen Abschaltplan 

definierten Zeiten (Anlagen 1 und 2) von einzelnen bis hin zu allen Abzweigen 

betroffener Umspannwerke im für den einzelnen Abschaltzeitabschnitt jeweils 

erforderlichen Ausmaß zu erfolgen. Die Abschaltungen der einzelnen Abzweige 

innerhalb eines Umspannwerkes sind dabei nach einer nachvollziehbaren, eindeutigen 

und gleichbleibenden Reihenfolge vorzunehmen. 

(3) Weiterverteiler (Verteilernetzbetreiber, die keine der in den Anlagen 1 und 2 

angeführten Umspannwerke betreiben) dürfen ihren Schaltzustand nicht zu dem Zweck 

ändern, den Transport elektrischer Energie (zum Zweck der Belieferung von Kunden mit 

elektrischer Energie) während der Abschaltungen in einem Umspannwerk ersatzweise 
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auf bzw. durch eine alternative Anspeisung aus einem anderen Umspannwerk zu 

stützen. 

(4) Von Abschaltungen ausgenommen sind jene Abzweige, die im relevanten 

Abschaltzeitabschnitt voraussichtlich überwiegend dem Transport elektrischer Energie 

aus Stromerzeugungsanlagen zum Umspannwerk dienen (Netto-Einspeiser). 

(5) Die Ab- und Zuschaltungen erfolgen mit einer Zeittoleranz von bis zu einer 

halben Stunde vor Beginn und bis zu zweieinhalb Stunden nach Ende der im jeweiligen 

Abschaltplan (Anlagen 1 und 2) angegebenen Zeiten. Die wechselnden Abschaltungen 

sind so zu gestalten, dass alle Endverbraucher zeitlich möglichst gleichmäßig betroffen 

sind. 

(6) Die Abschaltanordnungen dieser Verordnung gelten ausschließlich für 

Netzanschlusspunkte auf niederösterreichischem Landesgebiet. 

(7) Wenn ein Abzweig eines Umspannwerkes auch Anlagen in einem anderen 

Bundesland versorgt, so entspricht der Anteil am niederösterreichischen Landesgebiet 

– für den Zweck der Berechnung des Landesverbrauchskontingents – dem Anteil der 

letztgemeldeten Stromverbrauchsmenge der Endverbraucher gemäß 

„Gemeindestatistik Gas- und Strom-Lieferung“. 

(8) Wenn im Landesgebiet mehrere konzessionierte Verteilernetzbetreiber tätig sind, 

hat die jeweilige Verpflichtung zur Reduktion des Verbrauchs in dem Verhältnis zu 

erfolgen, das dem Anteil an der letztgemeldeten Stromverbrauchsmenge der 

Endverbraucher gemäß „Gemeindestatistik Gas- und Strom-Lieferung“ entspricht.  

(9) Aus netztechnischen Gründen kann zur Einhaltung des 

Landesverbrauchskontingents die Aufteilung nach einem anderen als in Abs. 7 und 8 

festgelegten Verhältnis notwendig sein. Diese Aufteilung ist von den Netzbetreibern in 

den Abschaltdetailplänen gem. § 2 darzulegen.  

 

§ 2 

Meldepflichten 

(1) Die Verteilernetzbetreiber haben alle Abschalt- und Einschaltvorgänge 

aufzuzeichnen und täglich darüber der Landeshauptfrau zu berichten. Bekannte 

Auswirkungen der angeordneten Abschaltungen sind der Landeshauptfrau ebenfalls 

täglich zu berichten. 

(2) Verteilernetzbetreiber, die nach dieser Verordnung Abschaltungen vornehmen, 

haben Abschaltdetailpläne an die Landeshauptfrau, die Landeswarnzentrale und den 
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Landesbeirat des Landes (im Sinne des § 38 Energielenkungsgesetz 2012, BGBl. I Nr. 

41/2013 in der Fassung BGBl. I Nr. 68/2022) zu melden. 

 

§ 3 

Begriffsbestimmungen 

Es gelten die Begriffsbestimmungen des NÖ Elektrizitätswesengesetz 2005, LGBl. 

7800 in der Fassung LGBl. Nr. 34/2022. 

 

§ 4 

Inkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt mit 26.09.2023, 00:00 Uhr, in Kraft. 

 

 

Für die Landeshauptfrau 

 

     LH-Stv Dr. PERNKOPF 
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Anlage 1: 

Abschaltplan für die Netz Niederösterreich GmbH: 

Blöcke: 

Block 1 Block 2 Block 3 

Abkürzung 

Name des 

Umspannwerks Abkürzung Name des Umspannwerks  Abkürzung 

Name des 

Umspannwerks  

ASU Am Schuss DEU Deutsch Altenburg BRU 

Bruck an der 

Leitha 

BOF Bockfließ EGG Eggenburg GAN Gänserndorf 

EDL Edlitz GGE Groß Gerungs HAA Haag 

EIB Eibesbrunn GRE Gresten HOL Hollabrunn 

ENZ 

Enzersdorf an der 

Fischa HWA Hohewand POY Poysdorf 

GER Gerstl NEL Neulengbach PRE Preßbaum 

HEI Heidenreichstein NEU Neusiedl/Zaya PRO Prottes 

KIL Kilb NHS Neuhaus PST Pottenstein 

KIR 

Kirchberg am 

Wagram OTT Ottenstein TUW Tulln West 

KRE Krems PEI Peigarten WOE Wöllersdorf 

MIS Mistelbach PET Petronell 
  

WAS Wasenbruck STH Stollhofen 
  

WIE Wieselburg WAI Waidhofen an der Thaya 
  

  
WAL Waldegg 

  

  
WNF Wiener Neustadt Flugfeld 
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Block 4 Block 5 Block 6 

Abkürzung 

Name des 

Umspannwerks Abkürzung Name des Umspannwerks  Abkürzung 

Name des 

Umspannwerks  

TUE Türnitz AMO Amstetten Ost AMS Amstetten 

GMD Gmünd EBO Erlaufboden ERL Erlaufboden 

GRU Grubberg ERN Ernsthofen HSK Hauskirchen 

HAR Hart HAI Hainfeld HSM Hausmening 

HOR Horn HER Herzogenburg LAA 

Laa an der 

Thaya 

LOO Loosdorf JAP Japons LAN Langenlois 

SOE Schöller (Ternitz) KBG Korneuburg West LAS Lassee 

SPA Spannberg KET Kettlasbrunn POT Pottenbrunn 

SPO St. Pölten KRU Krumau SAL Salingberg 

STR Stratzdorf TER Ternitz STO Stockerau 

TRA Traisen WRN Wiener Neustadt 
  

WIL Wilhelmsburg ZWE Zwettl 
  

 

Abschaltzeitabschnitte: 

 

Block 

Abschaltzeitabschnitte 

Tag Uhrzeit (Abschaltung bis Zuschaltung) 

1 

26.09.2023 

00:00 – 04:00 

2 04:00 – 08:00 

3 08:00 – 12:00 

4 12:00 – 16:00 

5 16:00 – 20:00 

6 20:00 – 24:00 

2 

27.09.2023 

00:00 – 04:00 

3 04:00 – 08:00 

4 08:00 – 12:00 

5 12:00 – 16:00 

6 16:00 – 20:00 

1 20:00 – 24:00 
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Anlage 2: 

Abschaltplan für die Wiener Netze GmbH: 

 

Netzgebiet der Wiener Netze GmbH in Niederösterreich nördlich der Donau: 

26.09.2023: Abschaltung von 14:00 Uhr bis 20:00 Uhr 

 

Netzgebiet der Wiener Netze GmbH in Niederösterreich südlich der Donau: 

27.09.2023: Abschaltung von 08:00 Uhr bis 14:00 Uhr 

 

 

 


